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Geneigter Leserinnen und Leser, 
 
in unserer jetzigen Ausgabe halten wir Sie wieder über aktuelle 
Entscheidungen auf dem Laufenden.  Besuchen Sie auch unsere Homepages 
www.deutsche-kanzlei.com oder www.fblaw.com.br.  
 
 
Dort finden Sie eine Vielzahl von juristischen und allgemeinen Artikeln in 
deutscher, englischer, französischer und portugiesischer Sprache. 
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Die Haftung von Geschäftsführern für Steuern und 
Abgaben der Gesellschaft 
 
In letzter Zeit wurden von den Steuerbehörden und von der brasilianischen 
Sozialversicherungsanstallt INSS häufiger Gesellschafter und Geschäftsführer 
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für Steuern und Abgaben des Unternehmens direkt und persönlich haftbar 
gemacht. Dieses Vorgehen ist grundsätzlich ilegal. Der weitere Bericht nimmt 
dieses zum Anlass, um kurz die Rechtslage darzustellen. 
 
Das brasilianische Steuergesetzbuch CTN bestimmt, dass Direktoren, 
Gescäftsführer oder Repräsentanten von juristischen Personen für 
Steuerschulden lediglich dann haftbar zu machen , wenn diese Personen 
über die vom Gesellschaftsvertrag oder der Satzung bestimmten Vollmacht 
hinaus gehandelt haben oder gegen das Gesetz verstossen haben. In allen 
übrigen Fällen ist lediglich das Unternehmen verantwortlich.  
Dies bedeutet, dass bezeichnete Personen nur dann steuer- und 
abgabenrechtlich haftbar zu machen sind, wenn diese in illegaler Weise 
gegen die finanziellen Interessen des Unternehmens gehandelt haben, um für 
sich oder andre Vorteile zu erwerben und dies der Firma und ihren Gläubigern 
geschadet hat. Dies setzt voraus, dass die Person ihren Handlungsrahmen 
ungerechtvertigterweise überschritten hat. 
 
Eines möchte ich hier klarstellen: Die alleinige Tatsache, dass von dem 
Unternehmen (mittels der Direktoren, Geschäftsführer etc) lediglich die 
fälligen Steuern und Abgaben nicht entrichtet werden, rechtfertigt die 
Haftbarmachung der Letzteren nicht. Soweit diese Schulden nicht gezahlt 
werden, ist das Unternehmen heranzuziehen und nicht der Geschäftsführer. 
Ein anderartiges Vorgehen widerspricht dem dargestellten Prinzip des 
Steuergesetzbuches.  
 
Diese Rechtsansicht wurde von der brasilianischen Justiz auch in etlichen 
Entscheidung bestätigt. Soweit der Geschäftsführer trozdem vom Fiskus 
belangt wird, bleibt nur zu empfehlen, sich zeitig Rechtsbeistand zu suchen. 
 
 
JJuussttiizz  hhäälltt  WWeettttbbeewweerrbbsskkllaauusseell  ffüürr  ggüüllttiigg  
 
Wettbewerbsklausel finden im braslianischen Recht immer mehr Bedeutung 
und Anwendung. Diese Tendenz bestätigt auch die jüngste Rechtsprechung.  
 
So wurde mittels einstweiliger Verfügung der 11 Zivilkammer in Brasília einmal 
mehr eine vertraglich vereinbarte Wettbewerbsklausel für gültig erklärt. 
Im konkreten Fall hat die Firma Vigilantes de Peso das Wettbewerbsverbot 
gegenüber einem ehemaligen Angestellten durchsetzen können. 
 
Die Arbeitgeberseite erklärte, dass der Angestellte das “know how” erst in der 
Firma erworben habe. Die Angestellten werden grundsätzlich aus anderen 
Berufssparten rekrutiert und dann angelernt. In diesem Kontext sei auch die 
vertragliche Wettbewerbsklausel zu sehen. Der ehemalige Geschäftsführer 
kann mit seiner Firma nicht im gleichen Rahmen auftreten. 
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Gesetzesvorhaben zur Tilgung von Steuerschulden durch 
Immobilien 
  
Das von der PL Partei eingebrachte Gesetzesvorhaben Nummer 90/03 sieht 
die Möglichkeit vor, dass (Bundes)steuerschulden und Verbindlichkeiten 
gegenüber der INSS Behörde durch die Übertragung von Immobilien 
abgeglichen werden können. Darüber hinaus können diese Lasten auch 
durch Grundstücke Dritter ausgeglichen werden, soweit dieser dem zustimmt. 
Dieses für Bund und Steuerzahler interssante Vorhaben hat eine weitere Hürde 
genommen, indem der parlamentarische Bericht diesem zugestimmt hat. 
 
 

**** 
 
 
 
Gesetzgebung 
 
Bundesegesetze 
 

• Gesetz Nummer 10.741 vom 1. Oktober 2003. 
Das Statut für Senioren – Rechte die den Senioren (Personen über 60 Jahren) 
zustehen.  
 
 
Ländergesetze des Bundesstaates São Paulo 
 

• Dekret Nummer 48.115 vom 26. September 2003 
 
Änderungen zur Verordnung  zur Mehrwertsteuer RICMS. 
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